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“Es lebe der gesunde Genuss”: 67 neue Titel für den Medienmarkt
Das Thema Gesundheit beschäftigt zur Zeit nicht nur die Publikumszeitschriften. Auch für medizinische Fachzeitschriften scheint der

Markt noch nicht ausgeschöpft zu sein. Allein 712 Titel listet die Mediadatenbank der Deutschen Fachpresse im Bereich Medizin und Gesund-
heit. Der Gesamtumsatz der Fachpresse belief sich in 2004 auf 1.781 Millionen Euro. Also auch außerhalb der Verbrauchermedien ein vielver-
sprechender Markt? Sei es nun der “Oralchirurg”, der “Nephrologe” oder der “Internist”. Sie alle brauchen “Updates” in ihren Fachgebieten. Ob
die Neue Osnabrücker Zeitung mit ihrem Titel “Bazillus” auch Medizinerkreise ansprechen will, bleibt allerdings zweifelhaft.
Alle 67 Titel finden Sie auf Seite 2. (AL)

Mehr Transparenz bei Onlinemusikvertrieb
Der IMUC (Interessen-

verband Musikmanager &
Consultants e.V.) hat einen
Forderungskatalog zur Ver-
breitung von urheberrechtlich
geschütztem digitalen Content
aufgestellt.

Für Künstler oder Produ-
zenten sind die Abrechnungen
über den digitalen Vertrieb ih-
rer Musiktitel häufig kaum
nachvollziehbar, insbesondere
dann, wenn sie den Vertrieb
nicht selbst, sondern über In-
ternet Service Provider oder
D o w n l o a d - P l a t t f o r m e n
durchführen. Es gibt keine be-
sonderen Anforderungen an
eine bestimmte IT-Infrastruk-
tur oder den Einsatz von zerti-

fizierten Rechenzentren für
den Onlinevertr ieb. Der
Rechteinhaber kann sich nur
schwer über die tatsächlichen
Downloadzahlen informieren.

Der IMUC hat sich daher
mit Vertretern von Tonträger-
unternehmen und Musikpro-
duzenten zusammengesetzt
und einen Forderungskatalog
erarbeitet, der die Problematik
bei der Verbreitung von digi-
talem Content beschreibt. Für
die Beratung zum Thema
Rechteverwertung sorgten die
Urheberrechtskanzleien Zim-
mermann & Decker, Axel
Schwarzberg und Grethler
Rechtsanwälte.
Infos unter: www.imuc.de

Anwälte starten Kampagne
Die Mitgliederversamm-

lung des Deutschen Anwalts-
vereins (DAV) hat sich zum
ersten Mal zu einer breit ange-
legte Imagekampagne für die
anwaltliche Dienstleistung
entschlossen.

Die Marktsituation hat
sich in den letzten Jahren auch
für Anwälte verschlechtert.
Zudem können ab Juli nächs-
ten Jahres Honorare im außer-
gerichtlichen Bereich frei
ausgehandelt werden. Der An-
walt muss also seine Honorar-
forderung begründen können.
Ausßerdem drängen durch die
Freigabe einiger Bereiche der
Rechtsberatung auch Nicht-
Anwälte, wie z.B. Wirtschafts-

prüfer und Versicherer, auf
den Markt. Höchste Zeit also
für eine gemeinschaftliche
Kampagne.

Mit dem Slogan “Vertrau-
en ist gut. Anwalt ist besser”
sollen Stärke und Qualität der
anwaltlichen Rechtsberatung
und des Berufsstandes positiv
nach Außen getragen werden.
Die Anzeigenkampagne, die
zunächst auf zwei Jahre ange-
legt sein wird, soll möglichst
positiv vermitteln, dass ein An-
walt zwar Geld kostet, dass es
aber sehr viel mehr kosten
kann, keinen Anwalt zu Rate
zu ziehen.
Näheres unter:
www.anwaltsverein.de
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Diese Woche: 67 Titel
Abrechnung von Pflegeleistungen

mit Kranken- und Pflegekassen
Aufgemotzt
BATTLE OF BEATS
Bazillus
BB-aktuell
BB-News
Berlin Brandenburg aktuell
Berlin Brandenburg Magazin
Berlin Brandenburg News
Biomedizinische Technik
Comedy-Rock
Com-Rock
Der Endodontist
Der Fortbildungskalender
Der Gastroenterologe
Der Implantologe
Der Kardiologe
Der Kieferorthopäde
Der Nephrologe
Der Oralchirurg
Der Parodontologe
Der plastische Chirurg
Der Rezept-Mixer

DESIGN CLUB
Diabetes Update
Er sagt, sie sagt
Erleben
Es lebe der gesunde Genuss
Fortbildungskalender aktuell
gesundaktiv
hopsa!
Internisten Update
Lebensart Exclusiv
Lust auf schöne Schuhe
Meisterwerke der Menschheit
Menschen mit Herz
Messe-Aktuell
My Wedding
New Culture
number 1
POSTERS
Pro Fortbildung - Kalendarium
Pro Fortbildung - Kalender
Pro Fortbildung -

Veranstaltungskalender
Ran an den Hausputz
Ran an den Schuh

Ran an die Milch
Ran an die Pfunde
Ran ans Bett
Ran ans Feuer
Ran ans Leder
Ran ans Tier
Rheuma Update
Rock-Com
Rock-Comedy
Schmitz pass auf!
Sonntags Wochenblatt
Top Business Going India
UNSER DORF SOLL

SCHLANKER WERDEN
Ventura
Veranstaltungskalender

(Pro Fortbildung)
VIP Lounge
VR-Zeitung
Wochenblatt am Sonntag
Wochenblatt am Wochenende
ZDF Arena
ZDFarena

Der Titelschutz Anzeiger
Die nächste Ausgabe: Nr. 746 erscheint am 08.11.2005 Anzeigenschluss: 04.11.2005, 10 Uhr

Der Titelschutz Anzeiger mit Der Software Titel
Die nächste Ausgabe: Nr. 747 erscheint am 15.11.2005 Anzeigenschluss: 11.11.2005, 10 Uhr
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Phasen aufgeteilt. In der
sogenannten Sunrise Period
kommen Inhaber von „frühe-
ren Rechten” ab dem 7. De-
zember 2005 und ab dem 7.
Februar 2006 zum Zug. Eine
detaillierte Übersicht zu dieser
Aufteilung, die je nach Rechts-
lage für jeden EU-Mitglieds-
staat erarbeitet wurde, kann bei
der Eurid herunter geladen
werden.

In Deutschland werden
beispielsweise die Inhaber ein-
getragener Marken gegenüber
Inhabern von Namensrechten
bevorzugt. Erstere können
schon im Dezember, Namens-
inhaber erst im Februar ihre
Wunschdomain anmelden. Ei-
nen Streit wie um die Domain
„Shell.de“, in der der Bundes-
gerichtshof entschieden hatte,
das der kennzeichenrechtliche
Schutz den Namensschutz ver-

drängt, wird es bei diesem
Verfahren nicht geben.

Die Landrush-Phase, in
der eine Registrierung für je-
dermann möglich ist, beginnt
am 7. April 2006. Ab diesem
Termin gilt das altbekannte
Prioritätsprinzip: First Come,
First Served. Eine Registrie-
rung ist nicht direkt bei der Be-
hörde, sondern nur über so
genannte Registrare, die mit
der Eurid einen Vertrag ge-
schlossen haben, möglich.
Derzeit sind 475 Unterneh-
men und Organisationen in 40
Ländern anerkannt, weitere
178 haben einen Antrag ge-
stellt. Zur Registrierung ist für
eingetragene Marken eine Li-
zenzerklärung nötig, die eben-
falls bei der Eurid (eurid.eu)
zur Verfügung steht.
Quelle:
www.markenbusiness.de

Niederlage für den Zeitverlag

Der Zeitverlag Gerd Buce-
rius ist mit seinem Versuch ge-
scheitert, die Internetadresse
“zeit.com” in seinen Besitz zu
bringen. Der Verlag, der die
Wochenzeitung Die Zeit he-
rausgibt, konnte sich vor der
WIPO nicht gegen den in den
USA niedergelassenen Do-
maininhaber, der in dem Ver-
fahren als “The Web Group”
bezeichnet wurde, durchsetzen
(Fall Nr.: D2005-0725). Auf
der strittigen Internetseite fin-
den Nutzer gegenwärtig eine
animierte Uhr, die die aktuelle
Zeit angibt.

In dem WIPO-Verfahren
ging es vor allem um zwei Fra-
gen. Erstens, kann der Zeitver-
lag als Inhaber der in Europa
geschützten und in Amerika
bekannten Marke “Die Zeit”
Rechte an dem Namen geltend
machen, obwohl in der Inter-
netadresse der Zusatz “die”
fehlt, und das Wort “zeit” ohne
diesen Zusatz ein rein generi-
scher Begriff ist? Und zweitens,

war dem Beklagten die Zei-
tungsmarke zum Zeitpunkt der
Domainregistrierung bekannt?
Bezüglich der ersten Frage sah
es das Gericht als erwiesen an,
dass die Klägerin Markenrechte
an dem Namen “Die Zeit” be-
sitzt und trotz des in der Inter-
netadresse fehlenden “die”
Verwechslungsgefahr bestehe.
Im Hinblick auf die zweite Fra-
ge waren die Schiedsrichter je-
doch nicht der Ansicht, dass der
Beklagte die Marke zum Zeit-
punkt der Domainregistrierung
bereits kannte, so wie es der
Zeitverlag behauptete. Deren
Argumentation, der Beklagte
habe die Adresse registriert, um
sie zu verkaufen bzw. von der
Bekanntheit der Marke zu pro-
fitieren , wurde damit hinfällig.
Daher ging das Schiedsgericht
auch nicht von einer Registrie-
rung in böser Absicht aus. Die
Klage des Zeitverlags wurde zu-
rückgewiesen.
Quelle:
www.markenbusiness.de

Rufausbeutung: BGH prüft Jägermeister-
Emblem auf Ferrari-Motorhaube

Luxusauto soll nicht zu
Werbezwecken missbraucht
werden – Streit um Er-
schöpfungsgrundsatz.

Eigentlich soll ein Jäger-
meister die Verdauung beför-
dern, doch dem Autobauer
Ferrari liegt der Magenbitter
derzeit schwer im Magen. Er ist
sauer auf die Jägermeister, weil
sie die Motorhaube eines Fer-
rari 456 M GTA mit einem Jä-
germeister-Emblem verziert
und diesen als Hauptpreis in
einem Preisrätsel angeboten
hatten. Ferrari will erreichen,
dass die roten Flitzer nicht mit
anderen Kennzeichen versehen
und auf diese Weise zu Werbe-
zwecken benutzt werden. Wie
der Bundesgerichtshof (Az.: I
ZR 29/03) ankündigte, wird es
in der ersten Novemberhälfte
eine Entscheidung zu dieser
Frage geben.

Das Landgericht Ham-
burg gab dem italienischen Au-
tobauer aus Maranello zu-
nächst recht. Das Frankfurter
Oberlandesgericht (OLG)
hingegen sah die beiden Inter-
nationalen Marken „Ferrari“
und „Ferrari-Pferd“ nicht ver-
letzt. Ferrari fordert Unterlas-
sung, Auskunft und Schadens-
ersatzfeststellung. Das Anbrin-

gen des „Jägermeister“ Kenn-
zeichens auf dem Auto stelle
eine Rufausbeutung dar, da das
besondere Image, das den Fer-
rari-Fahrzeugen anhafte, auf
die Jägermeister-Produkte
übertragen werde.

Die OLG-Richter stellten
in ihrem Urteil vor etwa 3 Jah-
ren zwar eine markenmäßige
Benutzung fest, jedoch seien
mit dem Verkauf des Fahr-
zeugs an Jägermeister die
Rechte an den Kennzeichen er-
schöpft. So steht es in § 24 Abs.
1 Markengesetz: Ist eine Mar-
kenware mit Zustimmung des
Inhabers in Verkehr, kann die
Benutzung nicht untersagt
werden. Eine Ausnahme hält
der Paragraf allerdings auch
bereit: Wenn der Zustand der
Waren verändert oder ver-
schlechtert ist, trete keine Er-
schöpfung ein. Doch diese
Ansicht teilten die OLG-Rich-
ter nicht. Auch eine Rufaus-
beutung oder eine unlautere
Ausnutzung in sonstiger Weise
liege nicht vor. Verhandlungs-
termin ist der 3. November
2005. Die Verkündung des
Urteils ist für den 8. November
2005 angesetzt.
Quelle:
www.markenbusiness.de

Europa-Domains:
Marken sind besser als Namen

Die Sunrise-Period für
.eu-TLDs beginnt am 7. De-
zember 2005.

Endlich! Die europäische
Domain-Registrierungsbehör-
de Eurid, zuständig für die
.eu-Top Level Domain, hat
den Zeitplan für die Registrie-
rung der neuen Domain-Na-
men bekannt gegeben. Danach

beginnt die Sunrise-Period für
.eu-TLDs am 7. Dezember
2005. Zur Registrierung sind
Unternehmen oder Organisa-
tionen mit Hauptniederlas-
sung in der EU oder natürliche
Personen mit Wohnsitz inner-
halb der EU berechtigt.

Die Einführung der neuen
Domainnamen ist in mehrere
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Berlin Brandenburg aktuell
BB-aktuell
Berlin Brandenburg News
BB-News
Berlin Brandenburg Magazin
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen in sämtlichen
Medien.

Event TV Fernsehproduktionsgesellschaft mbH,
Hardenbergplatz 2, 10623 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Man-
danten Titelschutz in Anspruch für

Der Fortbildungskalender
Pro Fortbildung - Kalender
Pro Fortbildung - Kalendarium
Pro Fortbildung -

Veranstaltungskalender
Veranstaltungskalender

(Pro Fortbildung)
Fortbildungskalender aktuell
in jeder Schreibweise, Darstellungsform, Wortverbindung und
Kombination zur Verwendung in allen Medien, print und non-
print, online und offline, als Einzel- und Reihentitel, sowie für
Dienstleistungen und Veranstaltungen.

RA Berthold Wesle,
Amalienstraße 67, 80799 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für

Rheuma Update
Diabetes Update
Internisten Update

in allen Schreibweisen, Schriftarten, Wortverbindungen, Dar-
stellungsformen, Abwandlungen, Abkürzungen, Titelkombina-
tionen, grafischen Gestaltungen, entsprechenden Zusätzen,
Untertiteln und Zusammensetzungen für alle Medien, insbeson-
dere Bücher und alle anderen Printmedien, Tonträger und Mer-
chandising, Bildtonträger, Film, Hörfunk, Fernsehen, Software,
Off- und Online-Dienste, CD-Rom, CD-I, DVD und MD (mini-
Disc) und andere Datenträger sowie für sonstige audiovisuelle,
elektronische und digitale Medien und Netzwerke, Veranstaltun-
gen und Dienstleistungen aller Art.

Peter Keil Rechtsanwalt,
Louisenstraße 139, 61348 Bad Homburg v.d.H.

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Man-
danten Titelschutz in Anspruch für

Der Gastroenterologe
Der Nephrologe
Der plastische Chirurg
Der Kardiologe

in jeder Schreibweise, Darstellungsform, Wortverbindung und
Kombination zur Verwendung in allen Medien, print und non-
print, online und offline, als Einzel- und Reihentitel, sowie für
Dienstleistungen und Veranstaltungen.

RA Berthold Wesle,
Amalienstraße 67, 80799 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für:

BATTLE OF BEATS
in allen Schriftarten, Schreibweisen, Schreib- und grafischen
Gestaltungsweisen, Abkürzungen, Darstellungsformen, Ab-
wandlungen, Kombinationen und mit allen Zusätzen in sämtli-
chen Medien, insbesondere als Ton-, Bild- und Bildtonträger,
Lichtbild-, Hörfunk-, Film-, Fernsehen-, Bühnenwerke, Printme-
dien und Druckerzeugnisse aller Art, Literatur, Lehr- und Semi-
narveranstaltungen, Merchandising aller Art und in jeder Form.

Oliver Driemel,
Mauerkircherstraße 28, 81679 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für:

My Wedding
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Schriftarten,
Abwandlungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombi-
nationen, auch in der Singular- und Pluralfassung, für alle Me-
dien, insbesondere Printmedien (Zeitschriften und Druck-
erzeugnisse wie Bücher, Literatur), Off- und Online-Services,
CD-ROM, CD-I, DVD, Ton- sowie Bild-/Tonträger sowie sonsti-
ge Datenträger, Film, Hörfunk, Fernsehen, Software sowie für
Veranstaltungen und Dienstleistungen aller Art.

Heinrich & Partner, Rechtsanwälte,
Solmsstraße 2-22, 60486 Frankfurt am Main
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für

Top Business Going India
in jeder Schreibweise, Schriftart, Abkürzung, Darstellungsform
und Wortverwendung zur Verwendung in allen Medien ein-
schließlich Druckerzeugnissen, insbesondere Zeitschriften, di-
gitalen Medien und Netzwerken, Off- und Online-Diensten,
Hörfunk, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträgern aller Art.

Rechtsanwälte KMRS -
Kähler Mohn Roth Setzer-Rubruck,
Westendstraße 41, 60325 Frankfurt am Main

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für:

Menschen mit Herz
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
wandlungen, Abkürzungen, Wort- und Zahlenverbindungen, Ti-
telkombinationen, graphischen Gestaltungen, entsprechenden
Untertiteln und Zusammensetzungen für alle Medien, ein-
schließlich Ton-, Bild- und Bildtonträger, Film-, Hörfunk-, Soft-
ware-, Off- und Online-Dienste und -Produkte, Internet, CD-
ROM, CD-I und andere Datenträger sowie für sonstige andere
audiovisuelle, elektronische und digitale Medien und Netzwer-
ke, Telekommunikationsdienstleistungen (einschließlich Uni-
fied Messaging Systems, SMS, WAP), Bücher, sowie Print-
medien und Druckerzeugnisse, sowie Veranstaltungen, Dienst-
leistungen und Merchandisingerzeugnisse aller Art.

Andreas Hans Matern,
Erzgiessereistraße 26, 80335 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

Ran an die Pfunde
Ran ans Feuer
Ran an den Hausputz
Ran ans Bett
Ran an die Milch
Ran ans Leder
Ran an den Schuh
Ran ans Tier

in allen Schreibweisen für Druckwerke, Bild-, Ton- und Datenträ-
ger aller Art, Hörfunk, Fernsehen, Film und Internet.

NORDDEUTSCHER RUNDFUNK,
Rothenbaumchaussee 132, 20149 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Abrechnung von Pflegeleistungen mit
Kranken- und Pflegekassen
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Zusammenset-
zungen für alle Medien, einschließlich Multimedia (Online- und
Offline-Dienste) und sonstige Online-Medien, sowie Domain-
Bezeichnungen im Intra- und Internet.

AOK-Verlag GmbH,
Lilienthalstraße 1-3, 53424 Remagen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantschaft Titelschutz in Anspruch für

UNSER DORF SOLL
SCHLANKER WERDEN

in allen möglichen Schreibweisen, Wortverbindungen, Zusam-
mensetzungen und Abkürzungen, Abwandlungen und Schriftar-
ten und Darstellungsformen für alle Medien, insbesondere für
Druckerzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und
Datenträger aller Art, Internet, alle elektronischen und digitalen
Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, DVD,
CD-I, Off-Line- und On-Line-Dienste, Telekommunikations-
dienstleistungen, Unified Messaging Systems, SMS, WAP so-
wie Softwareerzeugnisse aller Art.

Straßer Feyock Rechtsanwälte,
Oberanger 30, 80331 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Man-
danten Titelschutz in Anspruch für

Meisterwerke der Menschheit
ZDFarena
ZDF Arena
New Culture

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstel-
lungsformen, Abwandlungen und Schriftarten für Druckerei-
erzeugnisse, Software-Erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen,
Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektronische und digitale
Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, DVD,
CD-I, Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

RAin Bettina Krause,
Hauptstraße 42, 82327 Tutzing
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Schmitz pass auf!
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

HPR Künstler & Medien GmbH,
Hansaring 60, 50670 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für

DESIGN CLUB
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, insbesondere
für Druckerzeugnisse.

Moritz Müller,
Klingelhüttenweg 28, 69118 Heidelberg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für:

Lust auf schöne Schuhe
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

KROHER - STROBEL, Rechts- und Patentanwälte,
Bavariaring 20, 80336 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Man-
danten Titelschutz in Anspruch für

Der Parodontologe
Der Endodontist
Der Implantologe
Der Oralchirurg
Der Kieferorthopäde

in jeder Schreibweise, Darstellungsform, Wortverbindung und
Kombination zur Verwendung in allen Medien, print und non-
print, online und offline, als Einzel- und Reihentitel, sowie für
Dienstleistungen und Veranstaltungen.

RA Berthold Wesle,
Amalienstraße 67, 80799 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für die Titel

Wochenblatt am Sonntag
Sonntags Wochenblatt
Wochenblatt am Wochenende
in allen Schreibweisen, Kombinationen, Abkürzungen, Darstel-
lungsformen, Schriftarten, Abwandlungen, Wortverbindungen
und Untertiteln für Druckereierzeugnisse, Film, Fernsehen,
Bild-, Druck- und Datenträger aller Art, elektronische und digita-
le Medien und Netzwerke, insbesondere CD-ROM, Online-
Dienste und sonstige Online-Medien.

Rechtsanwälte Lichtenstein, Körner & Partner,
Heidehofstraße 9, 70184 Stuttgart

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für:

Com-Rock
Rock-Com
Comedy-Rock
Rock-Comedy

in vorgegebener sowie in allen Schreibweisen, Wortverbindun-
gen, graphischen Gestaltungen, Abwandlungen, Abkürzungen,
Darstellungsformen, Untertiteln oder Titelkombinationen für
Bühnenwerke und Veranstaltungen aller Art, Film, Fernsehen,
Lichtbild, Rundfunk, Bild-, Ton-, Bildton-, Daten- und Videoträ-
ger aller Art, insbesondere CD-ROM, CD-I, DVD und MD, Soft-
ware-Erzeugnisse, elektronische, audiovisuelle, digitale und
sonstige Medien und Netzwerke aller Art, Druckerzeugnisse, Li-
teratur und Printmedien aller Art, Offline- und Online-Dienste,
Domainbezeichnungen im Intranet und Internet, sonstige Onli-
ne-Medien und sämtliche Multimediaprodukte sowie Merchan-
dising und Dienstleistungen aller Art und in jeder Form.

RAe Dr. Schmidt-Felzmann & Kozianka,
Habichthorst 32, 22459 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für

Biomedizinische Technik
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen für periodische
Druckschriften und Buchreihen, auch in nonprint-Form.

RA Dr. Elmar Vitt,
Wümmeweg 1a, 27356 Rotenburg
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für:

gesundaktiv
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Kombinatio-
nen, für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, elektroni-
sche Medien.

Grünecker, Kinkeldey, Stockmair
& Schwanhäusser Anwaltssozietät,
Maximilianstraße 58, 80538 München

Gemäß § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch
für

VIP Lounge
in allen Schreibweisen, Wortverbindungen und graphischen Ge-
staltungen für die Bereiche Druckwerke, Rundfunkausstrahlung
und Internet.

Westdeutscher Rundfunk Köln,
Anstalt des öffentlichen Rechts,
50600 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

POSTERS
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen. Wortverbindungen
und graphischen Gestaltungen für alle Medien, insbesondere
Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film, Softwareerzeug-
nisse, elektronische und digitale Medien einschließlich Multime-
dia-Anwendungen (Online- und Offline-Dienste)

famous media,
Bergische Landstraße 78, 51375 Leverkusen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Er sagt, sie sagt
Aufgemotzt

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbin-
dungen, für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hör-
funk, Fernsehen, Film und elektronische Medien einschließlich
Multimedia Anwendungen (Online und Offline-Dienste).

ProSieben Television GmbH,
Medienallee 7, 85774 Unterföhring

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

number 1
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen für Druckschrif-
ten, Filmwerke, Tonwerke und Softwareprogramme.

Degussa AG,
Bennigsenplatz 1, 40474 Düsseldorf

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für

Es lebe der gesunde Genuss
Der Rezept-Mixer
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbin-
dungen, für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hör-
funk, Fernsehen, Film und elektronische Medien einschließlich
Multimedia-Anwendungen.

Rechtsanwälte White & Case LLP,
Jungfernstieg 51, 20354 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 Markengesetz nehmen wir für eine
Mandantin Titelschutz in Anspruch für

Erleben
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Kombinationen
für alle Medien, insbesondere Printmedien und Druckschriften
aller Art, Hörfunk, Film und Fernsehen sowie Bild- und Tonträger
und Software.

BGPS Rechtsanwälte
Bischoff Gussner & Petersen Schmidkonz,
Peterskirchhof 1-5, 04109 Leipzig

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Bazillus
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Neue Osnabrücker Zeitung GmbH & Co. KG,
Breiter Gang 10-16, Große Straße 17-19,
49074 Osnabrück
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

VR-Zeitung
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Deutscher Genossenschafts-Verlag eG,
Leipziger Straße 35, 65191 Wiesbaden-Bierstadt

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Kunden Titelschutz in Anspruch für:

Ventura
in allen Schreibweisen.

Bibliographische Agentur Berlin,
Seepromenade 80, 14476 Groß Glienicke
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für:

Lebensart Exclusiv
in vorgegebener sowie in allen Schreibweisen und Darstellungs-
formen, Wortverbindungen, grafischen Gestaltungen, Titelkom-
binationen für Seminarveranstaltungen, sonstigen Veranstal-
tungen und Dienstleistungen, Literatur, Bild-, Ton-, Daten- und
Videoträger aller Art, Software Erzeugnisse, Film, Fernsehen,
Rundfunk, elektronische, audiovisuelle und digitale Medien,
Merchandising in jeder Form sowie Druckerzeugnisse aller Art
und Form, CD-Rom, CD-I, Offline- und Online Dienste, sonstige
Online Medien und sämtliche Multimedia Produkte.

Leif Kirchhartz,
Turmstraße 34, 53359 Rheinbach

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

hopsa!
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Schriftarten,
Abwandlungen, Wortverbindungen, Titelkombinationen, grafi-
schen Gestaltungen speziell für Druckerzeugnisse, Bild-, Ton-
und Datenträger aller Art inkl. Online-Dienste.

Druck und Verlag Obermayer GmbH,
Bahnhofstaße 33, 86807 Buchloe

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für:

Messe-Aktuell
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Axel Johnen,
Georgsplatz 9, 30159 Hannover


